
Ein Todesfall – was ist zu tun? 

 

 
 
 
Leitfaden für Angehörige 
 
 
 
 
 
 

Liebe Angehörige  
 

Sie haben einen lieben Menschen durch den 
Tod verloren; es heisst nun, von ihm Abschied 
zu nehmen.  
Es kommen jetzt viele Fragen auf Sie zu: Was 
ist als Erstes zu tun, was ist in Bezug auf die 
Beisetzung zu beachten, was für ein Grab soll 
gewählt werden… 
 

Dieser Leitfaden möchte Ihnen Entschei-
dungshilfen bieten.  
 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie ein Seel-
sorgegespräch? Wenden Sie sich an das Sek-
retariat; wir helfen Ihnen gerne weiter: 
 
 
 
 
 
 
Sekretariat kath. Kirchgemeinde Domat/Ems-Felsberg:  
Telefon: 081 633 41 77 / E-Mail: sekretariat@kathems.ch 
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Bei einem Todesfall zu Hause 
 Arzt benachrichtigen; bei Abwesenheit des Hausarztes Notfallarzt rufen 

(Auskunft über Tel. 144). Bei einem Unfall, Delikt oder Suizid muss auch die 
Polizei (Tel. 117) verständigt werden. 

 Bestattungsamt benachrichtigen, einen Termin vereinbaren und das Formu-
lar ärztliche Todesbescheinigung, welches der Arzt abgegeben hat, dem Be-
stattungsamt aushändigen (Original). (Domat/Ems: Tel. 081 632 82 03; Fels-
berg: 081 257 00 12) / Festlegung der Beisetzung. 

 Pfarramt zur Besprechung der Beisetzung kontaktieren (Tel. 079 439 68 46) 
 Bestattungsinstitut kontaktieren / Überführung des Leichnams: 

- Caprez Bestattungen AG, Arcas 13, Chur Tel. 081 252 45 59  

- Abas Bestattungen AG, S. Decurtins, Güterstr. 11, Chur Tel. 081 286 92 11  

- Wilhelm AG, Bestattungen, Grabenstrasse 43, Chur Tel. 081 253 70 07 
 Todesanzeige/Leidzirkulare in Auftrag geben (wenn gewünscht) 

Somedia Promotion, Chur (Tel. 081 255 58 58 oder www.abschied-neh-
men.ch) 

 Restaurant für Leidmahl reservieren (wenn gewünscht) 
 Blumenschmuck 
 
Bei einem Todesfall im Spital oder Heim 
Die Spital-, bzw. Heimleitung ist dafür besorgt, dass der Arzt informiert und die 
Todesbescheinigung ausgestellt wird. Sie berät Sie über das weitere Vorgehen 
(siehe oben: Todesfall zu Hause) 
 
Wen auch noch benachrichtigen? 
 Möglichst sofort nach einem Todesfall sollten Sie die nächsten Angehörigen, 

Freundinnen und Freunde der verstorbenen Person benachrichtigen. 
 AHV-Auszahlungsstelle - kann telefonisch abgemeldet werden. 
 Pensionskasse: Je nach Kasse telefonisch oder schriftlich mit einem Todes-

schein. 
 Krankenkasse: Je nach Kasse telefonisch oder schriftlich mit einem Todes-

schein 
 IV-Rente oder Ergänzungsleistungen: Können telefonisch abgemeldet wer-

den. 
 Versicherungen: Bei einfachen Versicherungen kann die Kündigung per Ein-

schreibebrief erfolgen. Bei Unfall- und Lebensversicherungen braucht es eine 
Todesurkunde, bei Unfalltod ist die Versicherung umgehend telefonisch zu 
benachrichtigen. 

 Arbeitgeber: Klären Sie mit dem Arbeitgeber Lohnfortzahlungen, SUVA Leis-
tungen oder Pensionskassen-Ansprüche ab. 



 Militär/Zivilschutz: Das Dienstbüchlein ist dem Amt für Militär und Zivischutz 
zuzustellen. 

 Wohnungsvermieter/in (Kündigung) 
 Vereine / Institutionen 
 Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften 
 Um eine Witwen- und/oder Waisenrente zu erhalten, verlangen Sie das ent-

sprechende Antragsformular bei der AHV-Ausgleichskasse. 
 Strassenverkehrsamt 
 Bank- bzw. Postfinance: Die Bank- und Postkonten werden sofort gesperrt. 

Damit diese wieder aktiviert werden können, ist beim Regionalgericht Imbo-
den (Plaz 7, 7013 Domat/Ems, 081 257 58 85, priska.pirovino@regionimbo-
den.ch) eine Erbbescheinigung zu beantragen.  
 

Für die Benachrichtigung der oben genannten Stellen empfiehlt es sich, beim 
Zivilstandsamt des Todesortes eine Todesurkunde zu beziehen und davon 
Kopien abzugeben. 

 
Aufbahrung 
Bei einer Erdbestattung wird der Sarg mit der/dem Verstorbenen in der Aufbah-
rungshalle beim Friedhof aufgebahrt. Damit Sie die/den Verstorbene/n jederzeit 
besuchen können, erhalten Sie einen Schlüssel zur Aufbahrungshalle. Hier dür-
fen auch Kerzen und Blumen aufgestellt werden. Verschiedene Bestatter bieten 
ebenfalls die Möglichkeit einer Aufbahrung in ihren Räumlichkeiten an. 
 
Beisetzung 
Beisetzungen finden normalerweise von Dienstag bis Freitag um 14.00 Uhr statt. 
Bestattungen im kleinen Kreise ohne anschliessenden Gottesdienst können auch 
um 11 Uhr stattfinden. Der Beisetzungstermin wird jeweils von den Bestattungs-
ämtern in Absprache mit den Angehörigen und dem Pfarramt festgelegt. Übli-
cherweise beginnt die Abdankungsfeier bei der Aufbahrungshalle, es folgen die 
Beisetzung auf dem Friedhof und anschliessend der Gedenkgottesdienst in der 
Pfarrkirche. Es ist ein schönes Zeichen, wenn sich nach Möglichkeit Angehörige 
oder Freunde der/des Verstorbenen als Sarg- oder Urnenträger zur Verfügung 
stellen und so der/dem Toten die letzte Ehre erweisen.  
 
Bestattungsart 
Hat die/der Verstorbene einen Wunsch geäussert, wie sie/er beigesetzt werden 
möchte? Auf dem Friedhof in Domat/Ems gibt es folgende Bestattungsmöglich-
keiten: 
 
 Reihengräber (Erdbestattung) 
 Urnengräber 



 Urnenfelder und Urnennischen 
 Gemeinschaftsgrab 
 Familiengrab 
 
Das Bestattungsamt informiert Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten. 
 
 

Reihen- und Urnengrab: Das Grab wird durch Sie oder durch einen von Ihnen 
beauftragen Gärtner bepflanzt und unterhalten. Die Platten zwischen den Grä-
bern (Grabeinfassung) werden von der Gemeinde gelegt. Für den Grabstein sind 
Sie selber besorgt. Dieser darf frühestens 9 Monate nach der Beerdigung gesetzt 
werden. Die Gestaltung des Grabsteins wird in der Friedhofverordnung geregelt.  
 
Urnenfeld: Urnen werden in kleinen Grabplatten beigesetzt. Die Grabplatten 
werden einheitlich beschriftet und Ihnen in Rechnung gestellt. Bepflanzung und 
Unterhalt der Urnenfelder übernimmt die politische Gemeinde. Eine Grabpflege 
entfällt. 
 
Urnennische: Urnen werden in kleinen Urnennischen beigesetzt. Die Urnenni-
schen werden einheitlich beschriftet und Ihnen in Rechnung gestellt. Bepflan-
zung und Unterhalt der Urnenfelder übernimmt die politische Gemeinde. Eine 
Grabpflege entfällt. Die Urnen werden in Nischen (nicht im Boden) aufbewahrt. 
 
Gemeinschaftsgrab: die Asche wird im Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Auf 
Wunsch kann der Name der/des Verstorbenen beschriftet werden. Die einheit-
liche Inschrift wird Ihnen in Rechnung gestellt. Bepflanzung und Unterhalt des 
Gemeinschaftsgrabes übernimmt die politische Gemeinde. Eine Grabpflege ent-
fällt. 
 
Familiengrab: Ein Familiengrab kann für fünfzig Jahre gekauft werden und auf 
Wunsch auch für weitere 50 Jahre verlängert werden. Es können maximal zwei 
Särge und eine Vielzahl Urnen bestattet werden. 
Das Grab wird durch Sie oder durch einen von Ihnen beauftragen Gärtner be-
pflanzt und unterhalten. Für den Grabstein sind Sie selber besorgt. Dieser darf 
frühestens 9 Monate nach der ersten Beerdigung gesetzt werden. Die Gestaltung 
des Grabsteins wird in der Friedhofverordnung geregelt. 
 
Abdankungsfeier 
Die Abdankung wird üblich als Eucharistiefeier (hl. Messe) gefeiert, kann aber 
auch schlichter als Wortgottesdienst (ohne Kommunionspendung) gehalten 
werden. Gestaltung der Abdankung (Lieder, Musik, Lebenslauf, Kollekte) bespre-
chen Sie mit dem Pfarrer oder dem Vikar. Die Organistin/der Organist wird durch 

Vikar
Unterstreichen



das Pfarramt aufgeboten. Für Mitglieder der Kirchgemeinde sind die kirchlichen 
Dienste kostenlos. Zusätzliche Personen (Bereich Musik, etwa Sänger/innen) 
sind kostenpflichtig. 
 
Gedächtnisgottesdienste 
Die katholische Kirche kennt den Brauch des Gedächtnisgottesdienstes um den 
30. Tag nach dem Tod, sowie den Brauch des Jahresgedächtnisses. Diese Gottes-
dienste können Sie mit dem Seelsorger oder auch dem Pfarreisekretariat verein-
baren. Sie sind kostenlos. 
 
Ein jährlich wiederkehrendes Jahresgedächtnis kann durch eine sogenannte 
Jahrzeitstiftung geregelt werden. Sie selber entscheiden über die Anzahl Jahre 
(maximal 25 Jahre). Sind Sie an einer Jahrzeitstiftung interessiert oder haben Sie 
Fragen zu den Jahresgedächtnissen, wenden Sie sich bitte an das Pfarreisekreta-
riat. 
 
Und wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist? 
Der Kirchenaustritt beinhaltet u.a. auch den Verzicht auf eine kirchliche Beiset-
zung. Grundsätzlich gilt es, den Wunsch der/des aus der Kirche ausgetretenen 
Verstorbenen zu respektieren. Wenn aber die Angehörigen Mitglieder der Kirche 
sind und eine kirchliche Beisetzung wünschen, muss nach einer angemessenen 
Lösung gesucht werden. Suchen Sie bitte das Gespräch mit dem Pfarrer. 
 
Leidmahl 
Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an die Abdankungsfeier im Kirch- und 
Kulturzentrum SENTUPADA (Gebäude neben der Pfarrkirche) ein Leidmahl ein-
zunehmen. Die kath. Kirchgemeinde als Mitbesitzerin und Verwalterin des Hau-
ses SENTUPADA  vermietet zu diesem Zweck ihre Räumlichkeiten an die Wirte in 
Domat/Ems. Zur Verfügung stehen das Foyer, geeignet für ca. 30 Personen, und 
der Saal, der bis zu 120 Personen Platz bietet. Die Miete beträgt Fr. 3.- pro Per-
son. Für die Reservation der Räumlichkeiten wenden Sie sich an die Hauswartin 
Manuela Hösli (Tel. 079 313 16 33 oder Anfrage per Mail:  
sentupada@kathems.ch 
Für die Bewirtung in der Sentupada können Sie sich an folgende oder andere 
Betriebe wenden: 
- Restaurant Term Bel, Domat/Ems – Tel. 081 633 32 33 
- Sändi’s Kochkünste, Domat/Ems – Tel. 081 630 39 71 
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Hilfe 
Fühlen Sie sich überfordert und möchten gerne, dass Ihnen beim grossen Auf-
wand jemand behilflich ist? Mitglieder des kath. Dorfvereins Domat/Ems stel-
len sich gerne zur Verfügung:  
- Barbara Brot, Via Carrera 47, 7013 Domat/Ems, Tel 081 633 36 61 
- Lui Grigis, Via Scherrat 9, 7013 Domat/Ems, Tel 081 630 38 07 
- Ignaz Alig, Via Calanda 31, 7013 Domat/Ems, Tel 081 633 23 33 
 
 
Kath. Kirchgemeinde Domat/Ems  
in Zusammenarbeit mit den politischen Behörden, Februar 2022 


